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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Hauptschulverbandes 
Straßkirchen  
 

I. 

Haushaltssatzung 
 

des Hauptschulverbandes  Straßkirchen 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes – 
BaySchFG -,  Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO 
erlässt der Hauptschulverband Straßkirchen folgende Haushaltsatzung: 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit 
festgesetzt; 
er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 555.338,00 € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    14.100,00 € ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.  

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Absatz 1: Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2014 auf 164.808,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 
Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 

nach dem Stand vom 1. Oktober 2013 auf 109 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  1.512,00 €   festgesetzt. 

Gemeinde Straßkirchen 55 Schüler =    83.160,00 € 
Gemeinde Irlbach 17 Schüler =     25.704,00 € 
Gemeinde Oberschneiding 37 Schüler =    55.944,00 € 
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Absatz 2: Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf  70.000,00 €  festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
 
Straßkirchen,  09.01.2014   
          
 Hauptschulverband   Straßkirchen                                                                                                         
 
 
 
     (Siegel) 

       
Eduard Grotz, 
Verbandsvorsitzender 

 
 

II. 
 
(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
(2) Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der 
Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen, Lindenstr. 1 in 94342 Straßkirchen  
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
 
13. Januar  2014 
 
 
 
Eduard Grotz 
Verbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 des Schulverbandes Stallwang 
 
 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 
63 ff GO hat der Schulverband Stallwang folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2014 erlassen, die hiermit gem. Art. 65 GO bekannt gemacht wird: 
 

 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Stallwang  

(Landkreis Straubing-Bogen) 

für das Haushaltsjahr 2014 
 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt 
 

a) im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit ……………………………………435.300,00 € 

 
a) im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit ………………………………… … 52.600,00 €. 
 
 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im V e r w a l t u n g s h a u s h a l t  wird für das Jahr 2014 auf  
169.700,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 1. Oktober 2013 auf 64 Verbandsschüler festgesetzt.  
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3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.651,56 € festgesetzt.  
 
4. Die Verwaltungsumlage wird jeweils zu einem Viertel am 15.01. / 15.04. / 15.07. / 
15.10. des Jahres fällig. 

 
(2) Investitionsumlage 
 
      Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf … 30.000 € … festgesetzt. 
 
 

§ 6  
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.  
 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft. 

 
 

II. 
 
(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
(2) Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der Ver-
öffentlichung der Haushaltssatzung eine Woche lang in der Verwaltungs-
gemeinschaft Stallwang innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur 
Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Stallwang, 13.01.2014  Schulverband Stallwang  
 
 
 Siegel  
  ________________________ 

W o l f 
Vorsitzender des Schulverbandes  
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorung der Bogenbachtalgruppe Sitz Hunderdorf (Landkreis 
Straubing-Bogen)  
 
 
 

I. 
 
Aufgrund des § 10 der Verbandssatzung und der Art. 49 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Verbindung mit Art. 63 ff der 
Bayerischen Gemeindeordnung (GO) hat der Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Bogenbachtalgruppe folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 
erlassen, die hiermit gem. Art. 65 GO bekannt gemacht wird: 
 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe Sitz 

Hunderdorf 
(Landkreis Straubing-Bogen) 

für das Wirtschaftsjahr 2014 
 
 
Aufgrund des § 10 der Verbandssatzung und der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der 
Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erläßt die Verbandsversammlung folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im Erfolgsplan in den Erträgen 
auf € 930.000, in den Aufwendungen auf 929.500 € und im Vermögensplan in den 
Einnahmen und in den Ausgaben auf € 635.000 festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan werden mit 500.000 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. Eine Investitionsumlage wird nicht 
erhoben. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan wird auf € 100.000 festgesetzt. 
 

 
§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 13. Januar 2014 in Kraft. 
 
Hunderdorf, den  12.01.2014 
 
 

 
 
Stenzel 
Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 
(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
oder 
 
(1) Die Kreditaufnahme wurde vom Landratsamt Straubing-Bogen mit Schreiben vom 
08.01.2014 Nr. 21 - 941- 6 genehmigt. 
 
(2) Der Wirtschaftsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der 
Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäfstelle, 
Fichtenstraße 22, 94336 Hunderdorf, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 
öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
 
12.01.2014 
 

 
 
Heinrich Stenzel 
 
Verbandsvorsitender 
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Kraftloserklärung 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
Die Sparurkunde      

               Sparkassenbuch    Konto Nr. 3420302729  
                                                    

wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, 
nachdem auf das am 30.09.2013 erlassene  Aufgebot  innerhalb einer 
Frist von drei Monaten Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 

 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der 

Sparkasse Landshut und durch Veröffentlichung in den zuständigen 
Amtsblättern gemäß § 12 der Satzung der Sparkasse Landshut  bekannt 

gemacht. 
 

Landshut, den 07.01.2014 
 

Sparkasse Landshut 
 

Bruckner   Muggenthaler 
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                                                      A U F G E B O T  
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3405160809 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heuti-
gen Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und 
die Urkunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen 
wird. 
 
 
 
 
 
 
Landau, den 14. Januar 2014 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. Rudi Köppl, Gebietsdirektor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
                                                   Kraftloserklärung 
 
 
 
Da Rechte am Sparkassenbuch Nr. 3501266369 nicht geltend gemacht wurden, werden sie 
hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Straubing, den 17.01.2014  
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
 
gez. Rudi Köppl, Gebietsdirektor 
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5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Was-
serversorgung der Bogenbachtalgruppe vom 12.01.2014 
 
Bekanntmachung vom 15.01.2014 
 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe hat in seiner 
Verbandsversammlung vom 16.12.2013 eine Änderung der Verbandssatzung vom 
08.04.1998 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 13.12.2011 beschlossen. 
 
Die 5. Änderungssatzung wird gemäß Art. 24 Abs.1, Art. 48 Abs. 3 Satz 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V. mit § 26 Abs.1 Satz 1 
der Verbandsatzung vom 08.04.1998 nachstehend amtlich bekannt gemacht.  
 
 
Straubing, 15.01.2014 
Landratsamt Straubing Bogen 
 
gez. 

 
Rothammer 
Regierungsrat 

 
 
 
 
 

5.Änderungssatzung 
 zur Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogen-

bachtalgruppe Sitz Hunderdorf (Verbandssatzung) 
vom 12. Januar 2014 

 
 
Der Zweckverband erläßt aufgrund von Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) folgende 5. Änderungssatzung zur Verbands-
satzung: 
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§ 1 
 
Die Verbandsatzung wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 17 
Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

 
Abs. 6 wird ersatzlos aufgehoben. 
                        
 
 

§ 2 
                                     
 
 

Die 5. Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
 
 
Hunderdorf, den 12.01.2014 
 

 
 
Stenzel 
__________________ 
Verbandsvorsitzender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


